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ander fiir verschiedene durch anstaltsfreie Zwischenrdume getrennte Perioden
leistet.

In den wohl seltenen Fillen, in denen die Versorgungen viele Jahre ausein-
anderliegen, mag die Zusammenrechnung als stoflend empfunden werden. Doch
darf nicht tibersehen werden, da3 mit steigender Wohndauer auch die Heimfalls-
frist erheblich linger wird, wobei der Wohnkanton tiberdies einen gréeren kon-
kordatlichen Beitrag zu leisten hat. Bevor es zum Heimfall kommt, wird die
zweite Versorgung in solchen Fillen schon einige Jahre angedauert haben, auch
wenn sie mit einer fritheren zusammengerechnet wird. Der frithere Eintritt des
Heimfalles kann dann schwerlich als unbillige Harte fiir den Versorgten angesehen
werden. Fir den Heimatkanton bedeutet er allerdings den Wegfall erheblicher kon-
kordatlicher Beitrige des Wohnkantons. Diese rein finanzielle Erwiagung kann es
aber nicht rechtfertigen, eine Lisung zu wihlen, die unter Umsténden gerade die
vom Konkordat beabsichtigte Entlastung des Wohnkantons vereitelt.

Die Frage stellt sich hier doch wesentlich anders als bei der Berechnung der
Karenzfrist nach altem Konkordat. Dort ging es darum, eine in gewissen Fillen
stoBende Hérte einer konkordatlichen Vorschrift zu vermeiden, die oft in unbilli-
ger Weise die Entstehung des Konkordatsfalles verhinderte. Die im Vordergrund
stehenden Interessen der Kantone und des Unterstiitzten verlangten dort eine Be-
schrinkung der Zusammenrechnung der Unterstiitzungsperioden. Uberdies hat
die Wartefrist, wie seinerzeit die Karenzfrist, den Zweck, Fille von der konkor-
datlichen Behandlung auszuschlieBen, die in Zukunft méglicherweise dauernd hohe
Auslagen erfordern, also den Ausschlull eines ungewissen zukiinftigen Risikos.
Beim Heimfall steht man indessen vor Tatsachen. Die Versorgung hat so und so
lange Zeit gedauert und damit das MaB tiberschritten, das vom Konkordat als fir
die wohnortliche Behorde tragbar erachtet wurde.

Fiir eine einschrinkende Auslegung der eindeutig zum Schutze der wohnort-
lichen Behorden eingefithrten Bestimmung des Art. 6 sind durchschlagende Griinde
nicht ersichtlich. Die Schiedsinstanz hat deshalb keinen Anlaf3, Art. 6 im Sinne der
Vorschldge Luzerns einzuschrinken.

Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dafi die Versorgung des H. H.-L.
insgesamt die konkordatsgemidfie Dauer von fiinf Jahren erheblich iiberschritten
hat. Der Entscheid Ziirichs mul3 daher geschiitzt werden.

Aus diesen Griinden hat das Departement entschieden :
Der Rekurs wird abgewiesen.

B. Entscheide kantonaler Behorden

26. Gemeindearmenpflege und interkantonale Armenpflege. Die armenpflegerische
Fiirsorgepflicht einer Gemeinde erstreckt sich auf alle Personen, die 'sich fiirsorge-
bediirftig auf dem Gemeindegebiet aufhalten, ohne Riicksicht auf den Woknsitz, die
Dauer des Aufenthaltes oder die Staatszugehirigkeit; die notwendigen Mafinahmen
sind sofort zu treffen, ungeachtet der Frage, welche Behérde unterstiitzungspflichtig
1st und fir die dem Fiirsorgebediirftigen gewdhrten Leistungen aufzukommen hat. —
Folgen der Vernachlissiqung der Fiirsorgepflicht.

1

1. Am 14, Juni 1951 trat R. F. von K. (SG), bei Herrn D., Landwirt, in R.
(AG), als Heuer in Arbeit mit Kost und Logis beim Meister. Er verunfallte am-



16. Juni und mufBlte mit einer Schéidelfraktur und Mittelhandfraktur ins Bezirks-
spital eingewiesen werden.

Am 18. Juni ersuchte die Verwaltung des Bezirksspitals den Gemeinderat R.
um eine subsididre Gutsprache, der dieselbe jedoch am 29. Juni mit der Begriin-
dung ablehnte, daB R. in R. nicht angemeldet gewesen sei. Am 9. Juli wandte sich
das Bezirksspital an die Direktion des Innern. Diese wies den Gemeinderat R. am
14. und am 24. Juli vergeblich an, die Gutsprache zu leisten.

Am 18. Juli 1951 trat R. aus dem Spital aus. Die Rechnung belief sich auf
Fr. 357.25, die bis zu einem Restbetrag von Fr. 66.— (Fr. 2.— pro Tag) von der
Unfallversicherung des Arbeitgebers gedeckt wurde. Die Direktion des Innern,
Abteilung Armenwesen, verfiigte am 8. August 1951:

,,Der Gemeinderat R. wird pflichtig erklirt, dem Bezirksspital die restlichen
Spitalkosten fiir R. von Fr. 66.— aus der Armenkasse zu bezahlen, unter Vorbe-
halt des Regresses auf den Arbeitgeber und den Unterstiitzten.*

Gegen diesen Entscheid richtet sich die Beschwerde des Gemeinderates.

2. Wiahrenddem die Direktion des Innern vor allem auf die sich aus § 52,
Abs. 1, des Armengesetzes ergebende Pflicht der Gemeindebehérden hinwies, sich
der hilfsbediirftigen Angehorigen anderer Kantone und des Auslandes anzuneh-
men, die Hilfsgesuche zu priifen und fiir sachgeméafBe Behandlung zu sorgen, be-
streitet der Gemeinderat R. in erster Linie jede Unterstiitzungspflicht aus der Tat-
sache heraus, dal R. in R. nicht angemeldet gewesen sei und mangels Absicht,
langere Zeit zu bleiben, auch keinen Wohnsitz begriindet habe.

1I1.

Bei seiner Argumentation iibersieht der Gemeinderat R. in erster Linie, daf3
das Armengesetz und das Konkordat unterscheiden zwischen der Unterstiitzungs-
pflicht einerseits und der Firsorgepflicht anderseits.

1. Die Fiirsorge besteht in der Entgegennahme und der Priiffung der Hilfs-
gesuche, in deren sachgemifer Behandlung, sei es durch Auskunft- und Ratertei-
lung oder durch Erwirkung der notwendigen Unterstiitzung. Zur Firsorge gehort
auch die Erteilung von subsididren Gutsprachen, wo solche dringlich sind, und die
Weitermeldung des Hilfsgesuches und der vorsorglich getroffenen Mafnahmen an
die unterstiitzungspflichtige Stelle (§ 52, Abs. 1, 3 und 4, Armengesetz).

Diese Fiirsorgepflicht ist nicht an einen Wohnsitz oder eine Niederlassung ge-
kniipft. Die Armenbehérden der Gemeinden haben tatig zu werden, wann immer
die Hilfsbediirftigkeit auf dem Gebiete ihrer Gemeinde eintritt. Sie hat sich also
nicht etwa blofl auf denjenigen zu erstrecken, der in der Gemeinde Wohnsitz oder
fiir beschrinkte Zeit in derselben Aufenthalt genommen hat, sondern mul3 auch
dem zugute kommen, der z. B. auf der Durchfahrt durch die Gemeinde hilfsbediirf-
tig wird. Der unbekannte Velofahrer, der zufillig auf dem Gemeindegebiet einen
Unfall erleidet, hat ebensosehr Anspruch auf die Hilfe der Armenbehérde wie der
Ortsbiirger, der die Gemeinde tiberhaupt nie verlieB3.

Das Armengesetz umschreibt diese Fiirsorgepflicht der Armenbehérden aus-
driicklich im Verhéltnis gegeniiber den Angehérigen anderer Kantone und des Aus-
landes in § 52, Abs. 1. Sie besteht natiirlich auch gegeniiber den Kantonsangehori-
gen und wird vom Gesetz hier als selbstverstandlich vorausgesetzt. Sie wiirde auch
bestehen, wenn kein Gesetz sie erwahnen wiirde, da sie ein Gebot der Menschlich-
keit darstellt und sich auch aus der Polizeiarbeit der Gemeinde ergibt.

Dieser Fiirsorgepflicht ist die Gemeinde R. im Fall R. nicht nachgekommen.
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Sie hitte die unbedingte Pflicht gehabt, zu Gunsten des in R. verunfallten Land-
arbeiters die dringlich nétigen Mallnahmen zu treffen, wie die Erteilung der subsi-
didren Kostengutsprache und die Weitermeldung des Armenfalles an die evtl.
unterstutzungspflichtige Armenbehoérde. Das Verhalten der Gemeindebehérden
von R. ist um so unverstindlicher, als sie in einer Reihe von Fillen in den letzten
Jahren auf ihre Fiirsorgepflicht hingewiesen wurde. Nach einem Bericht der Direk-
tion des Innern hat R. allein im Jahre 1950 in vier Fillen ihre Fiirsorgeleistungen
verweigert und muBte daher im Beschwerdeverfahren geriigt werden. Um so un-
verstdandlicher ist das neuerliche Versagen der Gemeinde im Falle R.

Sollte der Gemeinderat R. weiter seine Pflichten verletzen, konnte er sich
wohl nicht mehr beklagen, wenn der Staat ihm gegeniiber die sich eventuell auf-
dringenden ZwangsmalBnahmen ergreifen miillte.

Die Mitglieder des Gemeinderates sollten sich auch dariiber im klaren sein,
daB die Unterlassung der sich aus der Fiirsorgepflicht ergebenden Vorkehren eine
Schadenersatzpflicht zu begriinden verméchte. Fiir die Nachteile, welche dem
Unterstiitzungsbediirftigen oder einem Dritten daraus entstehen, da z. B. die er-
forderlichen Gutsprachen nicht erteilt und die Weitermeldungen unterblieben, hat
die fursorgepflichtige Gemeinde aufzukommen, und zwar auch dann, wenn sie
keine Unterstiitzungspflicht trifft.

2. Von der Firsorgepflicht unterscheidet sich scharf die Unterstiitzungspflicht.
Sie ist meist, aber allerdings auch nicht ausnahmslos, an das Vorhandensein eines
Wohnsitzes gekniipft. Alles, was in der Beschwerde des Gemeinderates R. aus-
gefithrt wird, mag — mit gewissen Einschrankungen allerdings — im allgemeinen
fir die Beurteilung der Unterstiitzungspflicht zutreffen.

Die Frage nach der Unterstiitzungspflicht ist identisch mit der Frage nach der-
jenigen 6ffentlichen Stelle (Gemeinde, Staat), die letzlich fiir die dem Hilfsbediirf-
tigen gewidhrten Leistungen aufzukommen hat. Wahrenddem sich die Fiirsorge-
pilicht aus einer ganz lockern und oberflichlichen Beziehung zwischen dem Bediirf-
tigen und der Gemeinde ergibt und stets ohne Schwierigkeit und ohne Verzug zu
beurteilen ist, bietet die Feststellung der Unterstiitzungspflicht oft erhebliche
Schwierigkeiten, und diese kann vielfach erst nach eingehenden Erhebungen eini-
germaBen zuverldssig abgekliart werden. Gerade aber, weil die vorsorglich zu tref-
fenden MaBnahmen sich aus der Firsorgepflicht ergeben, wird verhiitet, daB der
Zeitverlust, der bei der Eruierung der Unterstiitzungspflicht entsteht, dem Bediirf-
tigen oder Dritten schaden kann.

3. Der Gemeinderat R. weist darauf hin, daB nach seinen Erhebungen R.
nicht in R. Wohnsitz begriindet habe. Dieser sei am 14. Juni bei D. eingetreten
und schon am 16. Juni verunfallt. Schriften habe er keine deponiert. R. habe nicht
Absicht gehabt, in R. zu bleiben.

Die Zeitspanne zwischen der Ankunft in R. und dem Unfall ist selbstverstdnd-
lich ohne rechtliche Bedeutung. Ebenso spielt die Deposition der Schriften fiir die
Beurteilung des zivilrechtlichen Wohnsitzes keine Rolle. Wesentlicher jedoch ist,
ob R. zum vornherein nicht die Absicht gehabt hat, linger in R. zu bleiben. Es
darf hier mit dem Gemeinderat angenommen werden, dal} eine solche Absicht ge-
fehlt hat, und daBl R. nach Beendigung des Heuet wieder weiter zu wandern be-
absichtigte. Fir die Feststellung des zivilrechtlichen Wohnsitzes ist damit aller-
dings noch nicht viel gewonnen. Der Gemeinderat R. iibersieht ndmlich, daB die
negative Feststellung nicht gentigt. Er hatte auch positiv erheben miissen, wo der
Wohnsitz dieses Landarbeiters sich befinde. Dies geschah jedoch nicht. Es mufl
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angenommen werden, dall der unstete R. {iberhaupt keinen festen Wohnsitz hat,
weshalb zivilrechtlich auf ihn die letzte Eventualitat des Art. 24, Abs. 2, des ZGB
in Anwendung kommt: Der tatsidchliche Aufenthaltsort gilt nach Gesetz als Wohn-
sitz. Bis zum Beweis des Gegenteils mull daher angenommen werden, dal3 R. in R.
im Zeitpunkt des Eintrittes seiner Bediirftigkeit zivilrechtlichen Wohnsitz besal,
womit die ganze Argumentation der Beschwerde gegenstandslos wird.

4. Es ist dazu allerdings festzustellen, dal} zivilrechtlicher Wohnsitz und
Unterstiitzungswohnsitz im Sinne des Armengesetzes und des Konkordates tiber
die wohndértliche Unterstiitzung sich nicht in jeder Beziehung decken. Es ware also
durchaus denkbar, daB, trotzdem R. zivilrechtlich in R. Wohnsitz begriindet hat,
die Unterstiitzungspflicht anderswo liegt.

5. R. ist im Kanton St. Gallen heimatberechtigt. Es ist daher, da der Kanton
St. Gallen dem Konkordat beigetreten ist, dieses heranzuziehen. Es liegt allerdings
ein eigentlicher Konkordatsfall nicht vor, weil die vierjihrige Karenzfrist seit der
Wohnsitznahme noch nicht abgelaufen ist. Es ist daher der Art. 21 des Konkor-
dates anzuwenden, welcher den sog. Nichtkonkordatsfall regelt. Hier verpflichten
sich die Kantone gegenseitig, erst nach einer Unterstiitzungsdauer von einem Monat
die Heimschaffung vorzunehmen, bzw. auf den Heimatkanton zuriickzugreifen.
Diese Sonderregelung gilt allerdings nicht fiir diejenigen, die vor dem Zuzug keinen
festen Wohnsitz gehabt haben. Uber diese bestimmt — falls eine Transportunfihig-
keit besteht — das Bundesgesetz vom 22. Juni 1875 iiber die Kosten der Ver-
pflegung erkrankter und der Beerdigung verstorbener armer Angehériger anderer
Kantone. Ist der Hilfsbediirftige transportfihig, so ergibt sich aus Art. 21, letzter
Satz, des Konkordates, dal3 die Heimatkantone fiir ihre Angehérigen aufkommen
miissen, wobei allerdings gewohnheitsrechtlich eine Ubernahmefrist von ca. 10
Tagen gewihrt wird, wihrend welcher der Kanton, in welchem der Bediirftige sich
befindet, die Unterstiitzungskosten trigt. In der Beschwerde wird nun behauptet,
R. sei transportfihig gewesen. Es besteht kein Anlaf, etwas anderes anzunehmen,
nachdem dies die fiir die Gemeinde ungiinstigere Version darstellt. Sicher hitte
der Gemeinderat R. nicht gegen seine eigenen Interessen eine Behauptung auf-
gestellt, die nicht zutreffend wire. Die Unterstiitzungspflicht wire demnach nach
ca. 10 Tagen auf den Heimatkanton St. Gallen iibergegangen, falls — was von ent-
scheidender Bedeutung ist — der Gemeinderat R. seine Fiirsorgepflichten aus
§ 52, Abs. 1, 3 und 4, Armengesetz, erfiillt hitte. Wenn R. sich des Falles korrekt
angenommen, die vorsorglichen MaBnahmen zum Schutze des Verunfallten getrof-
fen, d. h. vor allem die subsidiire Gutsprache erteilt und den Fall der Abteilung
Armenwesen gemeldet hitte, so wiirden der Staat die ersten 10 Tage und der Kan-
ton St. Gallen den Rest iibernommen haben. Voraussetzung hiefiir wire aber ge-
wesen, daBl der Gemeinderat R. eben insbesondere der in § 52, Abs. 3 und 4 sta-
tuierten Meldepflicht, bzw. der Pflicht zur Einholung einer Gutsprache nach-
gekommen wire.

Der Leistungen des Kantons St. Gallen geht der Staat nun ohnehin aus Ver-
schulden der Organe der Gemeinde R. verlustig. Er hat aber auch keinen AnlaB,
den eigenen Anteil zu iibernehmen, nachdem aus groben Verschulden der Ge-
meindeorgane die Voraussetzungen des Gesetzes nicht erfiillt wurden. Die Grund-
satze tiber die Verwirkung der Riickforderung zwischen Gemeinden des §41, Abs. 3,
Armengesetz, sind auf das Verhiltnis Gemeinde und Staat analog anzuwenden. Es
ist daher durchaus angemessen und billig, daB die Gemeinde R. fiir den unge-
deckten Betrag von Fr. 66.— aufkommt. Es bleibt ihr dabei unbenommen, auf den
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verantwortlichen Gemeindebeamten Regre zu nehmen oder, falls die zivilrecht-
lichen Voraussetzungen hiefiir erfiillt sind, den Arbeitgeber des R. zu belangen.

Im Sinne dieser Erwigungen wird
beschlossen :

Die Beschwerde wird abgewiesen. (Entscheid des Regierungsrates des Kan-
tons Aargau vom 26. Oktober 1951).

D. Verschiedenes

AnsichtsiuBerung der Dircktion des Fiirsorgewesens des Kantons Bern zu Art. 21
des Konkordates iiber die wohndortliche Unterstiitzung. Aus Art. 21 des Konkordates
konnen keine Kostenersatzanspriiche des Heimatkantons gegeniiber dem Wohnkanton
oder des Wohnkantons gegeniiber dem Heimatkanton abgeleitet werden.

Aus einem Schreiben der Firsorgedirektion vom 2. Okt. 1951:

Es ist unseres Erachtens miilig, dariitber zu streiten, ob der Wohnkanton den
Pflichtmonat zu iibernehmen hatte oder nicht, und ob Sie ihm oder er Ihnen
irgendwelche Vergiitungen schulde. Gemél feststehender Rechtsprechung wollte
nédmlich der Art. 21 des Unterstiitzungskonkordats weder eine selbstindige Unter-
stiitzungspflicht des Wohnkantons noch eine Vergiitungspflicht des Heimatkan-
tons schaffen. Die Vorschrift bedeutet blo3, daB der Wohnkanton normalerweise
einen Biirger eines andern Konkordatskantons in einem AuBerkonkordatsfall
erst dann mangels heimatlicher Gutsprache heimschaffen darf, wenn er ihn wéh-
rend 30 Tagen selber unterstiitzt hat. Wenn die am Schlusse von Art. 21 vorge-
sehenen Ausnahmen zutreffen, kann die Heimschaffung sofort stattfinden.
Irgendwelche Kostenersatzanspriiche zwischen Wohnkanton und Heimatkanton
koénnen dagegen aus Art. 21 des Konkordats grundsétzlich nicht abgeleitet werden.
Weder kann der Heimatkanton, der seinen Biirger selber im Heimat- oder in
einem Drittkanton unterstiitzte, vom Wohnkanton fiir 30 Tage Vergiitung ver-
langen, noch hat der Wohnkanton, der Unterstiitzungen leistete, ohne geméil
Art. 21 des Konkordats dazu verpflichtet zu sein, gegeniiber dem Heimatkanton
einen Vergiitungsanspruch. Vgl. ,,Entscheide** zum ,,Armenpfleger** 1940 S. 191f.,
1944 S. 571i., 1948 8. 9ff.

Ausnahmsweise mag eine Kostenersatzpflicht des einen oder andern Kantons
als begriindet erscheinen: des Wohnkantons, wenn er den Bediirftigen rechts-
widrigerweise, z. B. in offenbarer Verletzung von Art. 21 des Konkordats, dem
Heimatkanton zugeschoben hat; des Heimatkantons, wenn er den Wohnkanton
in trolerischer Absicht von der Heimschaffung des Bediirftigen abhielt.



	B. Entscheide kantonaler Behörden

